
Amtsblatt Nummer 47
79. Jahrgang
Montag, 20. November 2023

B 1179

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung  
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

Die Stadt Regensburg, Bauordnungsamt, 
erteilte mit Bescheid vom 25. Okto-
ber 2023 (Az. 2051/2023 - 03) die bean-
tragte Baugenehmigung für den Anbau 
einer Terrassenüberdachung auf dem 
Grundstück „König-Philipp-Weg 15“ in 
Regensburg (Flurstück 262/250, Gemar-
kung Dechbetten).

Der Baugenehmigung für das oben 
beschriebene Vorhaben liegen die mit 
amtlichem Prüfvermerk vom 25. Ok-
tober 2023 versehenen Bauvorlagen 
zugrunde.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekannt-
gabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht  
Regensburg,
Postfachanschrift: Postfach 110165, 
93014 Regensburg,
Hausanschrift: Haidplatz 1,  
93047 Regensburg.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung
Die Monatsfrist wird mit dem Tag dieser 
öffentlichen Bekanntmachung in Lauf 
gesetzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 Bayerische 
Bauordnung). Die Einlegung des Rechts-
behelfs ist schriftlich, zur Niederschrift 
oder elektronisch in einer für den Schrift-
formersatz zugelassenen Form möglich. 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per 
einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und 
entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO 
genannte Personenkreis Klagen grund-
sätzlich elektronisch einreichen. Die 
Klage muss den Kläger, den Beklagten 
(Stadt Regensburg) und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, der 
angefochtene Bescheid soll in Abschrift 
beigefügt werden.
Kraft Bundesrechts wird in Prozessver-
fahren vor den Verwaltungsgerichten 
infolge der Klageerhebung eine Verfah-
rensgebühr fällig.

Sonstiger Hinweis:
Nachbarn des Bauvorhabens können 
die Akten des Baugenehmigungsverfah-
rens beim Bauordnungsamt der Stadt 
Regensburg (Neues Rathaus, 3. Ober-
geschoss, Zi. Nr. 3.043) während der 
allgemeinen Geschäftszeiten (Montag, 
Dienstag und Freitag von 8.00 bis 
11.30 Uhr sowie am Donnerstag von 
8.00 bis 13.00 Uhr und von 15.00 bis 
17.30 Uhr) einsehen. Eine vorherige 
Terminvereinbarung, Telefon (0941) 507-
4632, wird empfohlen.

Regensburg, 9. November 2023
Stadt Regensburg
Bauordnungsamt
Im Auftrag

Frohschammer
Leitender Rechtsdirektor
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1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Regensburg
für das Haushaltsjahr 2023

I. 

Aufgrund des Art. 68 Abs. 1 i. V. m. Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO, BayRS 2020/1-1-I) hat der 
Stadtrat der Stadt Regensburg in seiner öffentlichen Sitzung am 19.10.2023 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das  
Haushaltsjahr 2023 beschlossen, die hiermit gem. Art. 65 Abs. 3 GO bekannt gemacht wird:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch werden

 erhöht  vermindert  und damit der Gesamtbetrag
 um um des Haushaltsplanes
 Euro Euro einschl. der Nachträge
   gegenüber auf nunmehr
   bisher  Euro
   Euro  verändert

a) im Verwaltungshaushalt

 die Einnahmen   23.778.600   10.337.000 832.558.800 846.000.400
 die Ausgaben   50.569.200   37.127.600 832.558.800 846.000.400

b) im Vermögenshaushalt

 die Einnahmen   81.013.450 111.805.900 312.397.950 281.605.500
 die Ausgaben   85.369.500 116.161.950 312.397.950 281.605.500

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird von 75.030.000 Euro um 
13.740.000 Euro vermindert und damit auf 61.290.000 Euro neu festgesetzt.
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§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird von 79.490.000 Euro um 34.985.000 Euro  
erhöht und damit auf 114.475.000 Euro neu festgesetzt.

§ 4

Diese 1. Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2023 in Kraft.

II.

Die Regierung der Oberpfalz hat als Rechtsaufsichtsbehörde die nach Art. 67 Abs. 4 und Art. 71 Abs. 2 GO erforderlichen Geneh-
migungen mit Schreiben vom 07.11.2023, Az. ROP-SG12-1512.1-9-44-49 erteilt. Dabei ist die Auflage erteilt worden, dass der 
in § 3 der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 genannte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsvollzug 
insgesamt bis maximal 100 Mio. € in Anspruch genommen werden darf.

III.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 samt Anlagen liegt vom Tage nach der Veröffentlichung der Bekanntmachung bis zur 
nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung der Stadt Regensburg im Bürogebäude Kastenmaierstr. 1, Zimmer 
3.2.42, während der Dienststunden öffentlich zur Einsichtnahme auf.

Regensburg, 14.11.2023
Stadt Regensburg

Gertrud Maltz-Schwarzfischer 
Oberbürgermeisterin
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Öffentliche Ausschreibungen
Die Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg                               
Telefon (0941) 507-5629
Fax (0941) 507-4629
Mail: vergabestelle@regensburg.de

beabsichtigt, folgende Aufträge zu 
vergeben:

1. Öffentliche Ausschreibung nach 
VOB/A
23 A 157 – Strukturierte IuK-Verkabelung 
DIN 18382
23 A 158 – Strukturierte IuK-Verkabelung 
DIN 18382

Nähere Informationen zu oben  
genannten Ausschreibungen siehe  
unter www.vergabe.bayern.de und  
www.regensburg.de/vergaben

Vorankündigung

Information über beabsichtigte 
Beschränkte Ausschreibungen nach 
§ 3 a Abs. 2 Nr. 1 VOB/A 2019 ab einem 
voraussichtlichen Auftragswert von 
25.000 Euro ohne Umsatzsteuer, siehe 
unter www.regensburg.de/vergaben

Auftraggeber:
Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg
Telefon (0941) 507-5629
Fax (0941) 507-4629
E-Mail: vergabestelle@regensburg.de

2. Öffentliche Ausschreibung nach 
UVgO
23 A 170 – Rahmenvereinbarung über  
die Lieferung von Recyclingpapier im  
1. Halbjahr 2024
23 A 163 – Wartung der Netzwerkkom-
ponenten
23 A 172 – Verlängerung Subscription/
Support für Firewall Fortinet und Kauf 
weiterer Komponenten

Nähere Informationen zu oben  
genannten Ausschreibungen siehe  
unter www.vergabe.bayern.de oder  
www.regensburg.de/vergaben

3. Offenes Verfahren nach VgV
23 E 098 – Planungsleistungen zur  
Nutzung oberflächennaher Geothermie 
gemäß AHO Heft Nr. 26
Absendung der Auftragsbekanntma-
chung im EU-Amtsblatt am 13.11.2023

Nähere Informationen zu oben  
genannter Ausschreibung siehe  
unter www.vergabe.bayern.de.


